
Aktuarielle Aspekte der VAG- und der VVG-Novelle

Köln, 12.Oktober 2007 

18. HEUBECK-KOLLOQUIUM 

Frank Didden



Seite 2
Di/de-koll0701.ppt

Agenda

1 Die Rechtsänderungen mit aktuariellem Bezug im Überb lick

2 Änderungen der Kapitalausstattungs-Verordnung (8. VAG-Novelle)

3 Die Neuregelungen zur Überschussbeteiligung (VVG-Re form)

4 Neue Bestimmungen zum Rückkaufswert (VVG-Reform)

5 Möglichkeiten und Grenzen für Prämien- oder 
Leistungsänderungen (VVG-Reform)

6 Zusammenfassung: Was gilt ab wann?



Seite 3

1. Auswirkungen der 8. VAG-Novelle

• Änderungen des VAG

• Pflichten des Versicherungsunternehmens bei Verwendung 
geschlechtsspezifischer Tarife (neue §§ 10a Abs. 2a und 13d Nr. 10 VAG);
Problem: Regelung des § 10a Abs. 2a VAG ist bei anschließender VVG-Reform 
durch Versehen des Gesetzgebers wieder entfallen

• Änderungen der Kapitalausstattungs-Verordnung

• Keine weitere Zulässigkeit des Pauschalverfahrens bei der Ermittlung des 
Risikokapitals (ehemals § 8 Abs. 2 Kapitalausstattungs-Verordnung)

• Wegfall der halben Vomhundertsätze bei Kassen mit geringen Beiträgen
(§ 8 Abs. 3 und 4 Kapitalausstattungs-Verordnung)

• Änderungen der Pensionsfonds-Kapitalausstattungsver ordnung 
(nicht Thema des Vortrags)

• Übergangsregelung bezüglich nicht genehmigter AVB be i regulierten 
Pensionskassen

1 Die Rechtsänderungen mit aktuariellem Bezug im Über blick
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2. Auswirkungen der VVG-Reform

• Änderungen/Neuregelungen im VVG
• Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung (§ 153 VVG mit Sonderbestimmungen 

für regulierte Pensionskassen und für Sterbekassen in § 211 VVG)

• Prämien- und Leistungsänderung (§ 163 VVG)

• Rückkaufswert (§ 169 VVG mit Sonderbestimmungen für regulierte Pensionskassen und 
kleinere Vereine in § 211 VVG)

• Änderungen des Einführungsgesetzes zum VVG
• Übergangsvorschriften für Altverträge, insbesondere zu § 153 und § 169 VVG

• Änderungen der RechVersV
• Angaben zum Zeitwert der Kapitalanlagen 

(§ 54 i.V.m. § 64 Abs. 9 RechVersV)

• Änderungen des VAG
• Mitwirkung eines unabhängigen Treuhänders bei Prämienänderungen für bestehende 

Verträge; dies entfällt jedoch bei genehmigten Tarifen (§ 11b VAG)

1 Die Rechtsänderungen mit aktuariellem Bezug im Über blick
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1. Ermittlung des Risikokapitals im Rahmen der 

Solvabilitätsspanne (1)

• bisher bei Pensionskassen zulässiges Pauschalverfahr en:

• Risikokapital = 20 · � versicherte Jahresrenten Anwärter 
+ 10 · � laufende Jahresrenten

• Anwendung für Stichtage seit dem 2.6.2007 nicht meh r zulässig

• Risikokapital jetzt „exakt“ gemäß den Vorschriften für die 
Lebensversicherung in § 4 Abs. 1

• Risikokapital = Differenz zwischen Barwert der zugesagten Leistungen bei
Eintritt des Versicherungsfalls am Bilanzstichtag und dem
vorhandenen Deckungskapital

• gesonderte Ermittlung für jedes versicherte Ereignis (Tod, Invalidität, Erreichen 
der Altersgrenze), anschließend ist das Maximum anzusetzen

• Barwertberechnung mit gleichem Rechnungszins wie bei Deckungsrückstellung, 
aber ohne Berücksichtigung von Sterblichkeit

2 Änderungen der Kapitalausstattungs-Verordnung
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1. Ermittlung des Risikokapitals im Rahmen der 

Solvabilitätsspanne (2)

• quantitative Auswirkungen beim Übergang vom Pauscha lverfahren 
zum exakten Verfahren

• Risikokapital bleibt unverändert zwischen etwa 0,3 % und 0,6 % der 
Deckungsrückstellung, je nach Leistungsplan, Bestandszusammensetzung und 
Rechnungszins

• Veränderungen im Allgemeinen nicht größer als +/- 3 %

• sinkender Kapitalbedarf tendenziell bei hohem Rechnungszins und/oder 
großem Anwärteranteil im Bestand und/oder Invalidenrenten, die niedriger als 
die Altersrente sind

2 Änderungen der Kapitalausstattungs-Verordnung
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2. Wegfall der halben Vomhundertsätze

• halbe Vomhundertsätze (2 %/0,15 % statt 4 %/0,3 %) b ei der 
Berechnung der Solvabilitätsspanne künftig nur noch  bei 
Sterbekassen mit jährlichen Beiträgen ££££ 500.000 EUR

• für Pensionskassen unabhängig von der Beitragssumme  stets die 
vollen Vomhundertsätze 

• Übergangsregelung: altes Recht gilt bei Pensionskas sen mit 
Beiträgen ££££ 500.000 EUR weiter, längstens jedoch bis zum 23.9.2 010

• Konsequenz: innerhalb weniger Jahre sind bei solchen  
Pensionskassen ggf. in nennenswertem Umfang zusätzlic he freie 
Eigenmittel darzustellen 
(Quelle: Überschüsse, in Ausnahmefällen stille Nett oreserven aus 
der Bewertung der Aktiva, notfalls „Finanzspritze“ des/ der 
Trägerunternehmen)

2 Änderungen der Kapitalausstattungs-Verordnung
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1. Die gesetzlichen Bestimmungen des § 153 VVG
• Anspruch der Versicherungsnehmer auf eine Beteiligu ng am Überschuss und an 

den Bewertungsreserven, insgesamt „Überschussbeteil igung“ genannt

• Durchführung der Überschussbeteiligung durch den Ve rsicherer nach einem 
verursachungsorientierten Verfahren

• jährliche Ermittlung und Zuordnung der Bewertungsre serven durch den 
Versicherer

• bei Vertragsende verbindliche Zuteilung der Hälfte des aus den zugeordneten 
Bewertungsreserven resultierenden Betrages und Ausz ahlung an den
Versicherungsnehmer

• Beteiligung der Versicherungsnehmer an den Bewertun gsreserven nur soweit, 
dass die erforderliche Kapitalausstattung des Versi cherungsunternehmens nicht 
gefährdet wird 

• bei Rentenversicherungen gilt die Beendigung der An sparphase 
(= Rentenbeginn) als Vertragsende

• Frage: Wer ist in der betrieblichen Altersversorgun g der Versicherungsnehmer?

3 Die Neuregelungen zur Überschussbeteiligung
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2. Sonderbestimmungen für regulierte Pensionskassen  

gemäß § 211 VVG
• § 153 VVG ist nicht anwendbar, soweit mit Genehmigun g der Aufsicht in den 

AVB abweichende Bestimmungen getroffen sind (§ 211 A bs. 2 Nr. 2 VVG)

• die abweichenden Bestimmungen müssen insbesondere e ine angemessene 
Beteiligung der Versicherungsnehmer an den Bewertun gsreserven sicherstellen

• dazu konkrete Beschreibung der Vorgehensweise, z.B.  nach folgenden 
Grundsätzen:

• jährliche Info der Mitgliederversammlung über Art und Höhe der Bewertungsreserven

• Beschlussfassung über Verwendung der Bewertungsreserven im mehrjährigen Rhythmus

• Grundlage sind Kalkulationen und Einschätzungen des Verantwortlichen Aktuars

• dabei Berücksichtigung von Solvabilitätsanforderungen, Stresstest und absehbar erforderlichen 
Verstärkungen der Deckungsrückstellung 

• keine Berücksichtigung von Bewertungsreserven bei festverzinslichen Wertpapieren

• Herbeiführen abweichender AVB nicht der Aufsicht zu m Gefallen, sondern um 
dem Geltendmachen von Ansprüchen nach § 153 VVG durc h den Versicherungs-
nehmer/Versicherten entgegenzuwirken

3 Die Neuregelungen zur Überschussbeteiligung
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3. Sonderbestimmungen für Sterbekassen gemäß

§ 211 VVG

• § 153 VVG gilt grundsätzlich auch für Sterbekassen u nd ist nicht abdingbar

• lediglich die Pflicht zur jährlichen Neuermittlung und rechnerischen Zuordnung 
der Bewertungsreserven entfällt

• Auszahlung der Hälfte der zugeteilten Bewertungsres erven im Zeitpunkt der 
Vertragsbeendigung (Leistungsfall wegen Tod) genaus o wie in der 
Lebensversicherung

3 Die Neuregelungen zur Überschussbeteiligung
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4. Geltung des § 153 VVG für Altverträge

• Altverträge = vor dem 1.1.2008 entstandene Versiche rungsverhältnisse

• Weitergeltung des VVG in der bisherigen Fassung für  Altverträge bis zum 
31.12.2008 

• aber: abweichend von dem allgemeinen Grundsatz ist § 153 VVG bereits ab 
1.1.2008 auch für Altverträge anzuwenden (Artikel 4  Abs. 1 des 
Einführungsgesetzes zum VVG)

3 Die Neuregelungen zur Überschussbeteiligung
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1. Die gesetzlichen Bestimmungen des § 169 VVG (1)

• Rückkaufswert fä llig insbesondere bei Beendigung einer Versicherung  
durch Kündigung des Versicherungsnehmers

• in der betrAV allerdings nur dann, wenn keine unverf allbare 
Anwartschaft vorliegt; bei unverfallbaren Anwartsch aften ist 
Aufhebung der Versicherung in den Grenzen des § 3 Bet rAVG mö glich 
(Abfindung von Kleinstanwartschaften)

• Rückkaufswert = Deckungskapital der Versicherung zum Schluss 
der

laufenden Versicherungsperiode 
(bei Pensionskassen der betrAV beträgt die Versicher ungsperiode in 
der Regel 1 Monat)

• Sonderregelungen bei Zillmerung wegen berücksichtig ter Abschluss-
und Vertriebskosten

4 Neue Bestimmungen zum Rückkaufswert
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1. Die gesetzlichen Bestimmungen des § 169 VVG (2)

• Mitteilungspflicht des Versicherers über die Höhe d er Rückkaufswerte 
vor Vertragsabschluss

• bei fondsgebundenen Versicherungen ist Rückkaufswer t = Zeitwert der 
Versicherung, sofern nicht eine bestimmte Garantiel eistung vorgesehen 
ist

• Abzüge von den Rückkaufswerten nur zulässig, wenn sie  vereinbart, 
beziffert und angemessen sind

• Auszahlung auch der bereits zugeteilten Überschussan teile sowie des 
Anteils an den Bewertungsreserven gemäß § 153 Abs. 3 Satz 2 VVG

4 Neue Bestimmungen zum Rückkaufswert



Seite 14

2. Sonderbestimmungen für regulierte Pensionskassen  

und kleinere Vereine

• § 169 VVG ist nicht anzuwenden, soweit mit Genehmigun g der Aufsicht 
in den AVB abweichende Bestimmungen getroffen sind 
(§ 211 Abs. 1 VVG)

• dies gilt auch für kleinere Vereine, also insbesond ere die meisten 
Sterbekassen

• Frage: Was gilt für nichtregulierte Pensionskassen,  die kleinerer Verein 
im Sinne von § 53 Abs. 1 Satz 1 VAG sind?

4 Neue Bestimmungen zum Rückkaufswert
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3. Geltung des § 169 VVG für Altverträge

• Altverträge = vor dem 1.1.2008 entstandene Versiche rungsverhältnisse

• § 169 VVG gilt nicht für Altverträge, auch nicht nac h dem 31.12.2008

• stattdessen ist § 176 der bis Ende 2007 geltenden VV G-Fassung 
anzuwenden, demzufolge

• Rückkaufswert = Zeitwert der Versicherung zum Schluss der laufenden
Versicherungsperiode

4 Neue Bestimmungen zum Rückkaufswert
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1. Die gesetzlichen Bestimmungen des § 163 VVG
• Versicherer darf bei bestehenden Versicherungen die  vereinbarte 

Prämie neu festsetzen, wenn

• Leistungsbedarf dauerhaft und nicht vorhersehbar gegenüber den 
Rechnungsgrundlagen der vereinbarten Prämie geändert

• die neue Prämie angemessen und für die dauernde Erfüllbarkeit der 
Versicherungsleistungen erforderlich ist

• ein unabhängiger Treuhänder dies überprüft und bestätigt hat

• Neufestsetzung der Prämie ist insoweit ausgeschlosse n, als 
Versicherungsleistungen unzureichend kalkuliert ware n und ein 
gewissenhafter Aktuar dies im Zeitpunkt der Kalkula tion hätte erkennen 
müssen

• Versicherungsnehmer kann statt Prämienerhöhung eine  Herabsetzung 
der Versicherungsleistungen verlangen

• bei beitragsfreien Versicherungen darf Versicherer unter obigen 
Voraussetzungen die Leistungen herabsetzen

5 Möglichkeiten und Grenzen für Prämien- oder Leistun gsänderungen
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2. Besonderheiten bei regulierten Pensionskassen; 

Übergang auf neues Recht

5 Möglichkeiten und Grenzen für Prämien- oder Leistun gsänderungen

• keine Sonderregelung zu § 163 VVG für regulierte Pen sionskassen 
oder kleinere Vereine in § 211 VVG vorhanden, aber 

• Mitwirkung eines unabhängigen Treuhänders bei Neufe stsetzung der 
Prämie oder Herabsetzung der Versicherungsleistungen  entfällt im 
Bereich der genehmigten bzw. genehmigungspflichtige n 
Versicherungsbedingungen und Tarife, also im Wesent lichen bei 
regulierten Pensionskassen

• keine Sonderregelung zu § 163 VVG im Einführungsgese tz zum VVG, 
d.h. Inkrafttreten für Altverträge zum 1.1.2009, ans onsten zum 
1.1.2008
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Für die Rechtsänderungen der 8. VAG-Novelle und der  
VVG-Reform mit aktuariellem Bezug sind folgende 
Zeitpunkte zu beachten:

6 Zusammenfassung: Was gilt ab wann?

• ab 02.06.2007: Wegfall des Pauschalverfahrens bei der Ermittlung des 
Risikokapitals

• ab 31.12.2007: Anhangsangaben zum Zeitwert der Kapitalanlagen erforderlich

• ab 01.01.2008: · Teilhabe der Versicherungsnehmer an Bewertungsreserven
· für Neuverträge geänderte Bestimmungen zum Rückkaufswert 
· für Neuverträge Regelungen betreffend Prämien-

oder Leistungsänderungen

• ab 01.01.2009: für Altverträge Regelungen betreffend Prämien- oder
Leistungsänderungen

• ab 23.09.2010: Wegfall der halben Vomhundertsätze bei der
Solvabilitätsspanne 

• bis 31.12.2008: Antrag regulierter Pensionskassen auf Genehmigung
der vor der Regulierung verwendeten AVB und Tarife
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